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Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Kersten Artus (DIE LINKE) vom 26.04.11 

und Antwort des Senats 

Betr.: Krankenhausbetten, insbesondere stationäre psychiatrische Versor-
gung 

Nahezu alle Hamburger Krankenhäuser mit Versorgungsangeboten in der 
Psychiatrie/Psychotherapie, Psychosomatik und Kinder- und Jugendpsychiat-
rie hatten Anträge auf Erweiterung ihrer Kapazitäten gestellt. Unter der Mo-
deration der Gesundheitsbehörde hatten die Hamburgische Krankenhausge-
sellschaft und Krankenkassenverbände einer Zielvereinbarung zugestimmt. 
Infolge sollte ein Vorschlag zur Flexibilisierung von Leistungserbringung und  
-vergütung in der klinisch-psychiatrischen Versorgung entwickelt werden. Die 
Bescheidung der Anträge der Hamburger Plankrankenhäuser mit Fachabtei-
lungen für Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie 
beziehungsweise psychosomatische Medizin und Psychotherapie wurden 
zunächst ausgesetzt. Unbestätigten Vermutungen zufolge bauen einzelne 
Plankrankenhäuser dennoch ihre Betten im beschrieben Fachbereich aus. 

Ich frage den Senat: 

1. Wie hat sich die Bettenanzahl in der Psychiatrie, Psychotherapie, der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Psychosomatik in den letzten 
zehn Jahren entwickelt? Bitte nach Krankenhäusern und verschiedenen 
Stationen auflisten. Teilstationäre und ambulante Versorgungskapazitä-
ten extra ausweisen. 

Die Verteilung der vollstationären und teilstationären Kapazitäten ergibt sich aus der 
Anlage. Eine Differenzierung nach Stationen der einzelnen Krankenhäuser ist nicht 
möglich. Diese detaillierten Angaben werden im Rahmen der Krankenhausplanung 
nicht verwendet. Zu den ambulanten Versorgungskapazitäten in den Fachgebieten der 
Psychiatrie/Psychotherapie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie liegen dem Senat 
keine Angaben vor. Die Krankenhäuser verfügen über Zulassungen für Psychiatrische 
Institutsambulanzen (PIA) gemäß § 118 Absatz 2 SBG V. 

2. Über welche Erkenntnisse verfügt der Senat für eine erfolgreiche Be-
handlung von psychischen Erkrankungen, psychosomatischen Leiden in 
Bezug auf stationäre/ambulante Therapien? Bitte unter Angabe aktueller 
und gesicherter Forschungsergebnisse/Behandlungsmethoden. 

In der Psychiatrie haben sich historisch drei methodische Richtungen entwickelt, die 
auch die verschiedenen Therapieansätze sowohl in der stationären wie auch in der 
ambulanten Psychiatrie geprägt haben. Dieses sind die biologische, die psychothera-
peutische und die sozialpsychiatrische Richtung. Momentan zeichnen sich nach An-
sicht der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkun-
de (DGPPN) drei globale Forschungsrichtungen ab, dieses sind neurobiologische 
grundlagennahe Forschung, die klinische Forschung mit einer pharmakologischen 
und/oder psychotherapeutischen Ausrichtung und die epidemiologische beziehungs-
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weise Versorgungsforschung. Auch die Psychosomatik sucht neue Forschungs- und 
Therapieansätze und hat sich hier schon große Verdienste für die Verbesserung von 
Versorgungsangeboten und Lebensqualität chronisch Kranker erworben. Hier seien 
die Gebiete der Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs und Schmerzstörungen genannt.  

Im Übrigen siehe Drs. 19/5844. 

3. Wie lautet der aktuelle Stand in Bezug auf die Fortschreibung des Kran-
kenhausplans für die beschriebenen Bereiche? 

Die zuständige Behörde bereitet derzeit die Zwischenfortschreibung des Kranken-
hausplans 2015 zu den Fachgebieten Psychiatrie/Psychotherapie, Psychosomatische 
Medizin und Kinder- und Jugendpsychiatrie vor. Der Zwischenfortschreibung wird die 
Entwicklung in den genannten Fachgebieten im Jahre 2010 zugrunde gelegt. Darüber 
hinaus haben viele in diesen Fachgebieten tätige Krankenhäuser Anträge auf Auswei-
sung zusätzlicher voll- und teilstationärer Kapazitäten gestellt. Derzeit werden von der 
zuständigen Behörde die erforderlichen Daten der Krankenhäuser entsprechend auf-
bereitet. Die an der Krankenhausplanung Beteiligten werden sich ab Ende Mai 2011 
damit befassen. Es ist davon auszugehen, dass die Zwischenfortschreibung des Kran-
kenhausplans 2015 zu den Fachgebieten Psychiatrie/Psychotherapie, Psychosomati-
sche Medizin und Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Herbst 2011 abgeschlossen 
sein wird. 

4. Welche Spielräume haben Plankrankenhäuser bei der Bettenanzahl? 

Im Krankenhausplan 2015 der Freien und Hansestadt Hamburg werden die für die 
Bevölkerung in Hamburg und für das Umland bedarfsgerechten Kapazitäten (vollstati-
onäre Betten und teilstationäre Behandlungsplätze) ausgewiesen. Die Plankranken-
häuser können darüber hinaus weitere Betten als Reserve vorhalten oder zum Bei-
spiel auch konzessionierte Privatkliniken gemäß § 30 Gewerbeordnung (zum Beispiel 
Martini-Klinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf oder Privita Komfortkliniken 
an den Asklepios Kliniken) für privat versicherte Patientinnen und Patienten betreiben. 

5. Ist dem Senat bekannt, ob Krankenhäuser gegen die Vorgaben des 
Krankenhausplans gehandelt und ihre Bettenkapazitäten erweitert ha-
ben?  

Wenn ja, wie wurde dies festgestellt, um welche Kliniken handelte es 
sich und in welchem Umfang wurde von den Vorgaben abgewichen? 

Nach § 15 Absatz 6 Hamburgisches Krankenhausgesetz sind die Krankenhausträger 
verpflichtet, der zuständigen Behörde für die Durchführung der Krankenhausplanung 
erforderliche Auskünfte unter anderem über Planbetten und aufgestellte Betten zu 
erteilen. Im Übrigen siehe Antworten zu 3. und zu 4. 

6. Welche Folgen hat/hätte eine unabgestimmte Erhöhung der Bettenkapa-
zitäten für die Beschäftigten (Festangestellte, Leiharbeitnehmer/-innen), 
Patientinnen und Patienten und für die Kostenträger? 

7. Welche Sanktionen sind vorgesehen, wenn entgegen des Krankenhaus-
planes Bettenkapazitäten erhöht wurden? Wenn keine vorgesehen sind, 
sieht der Senat Handlungsbedarf? 

Der Krankenhausplan der Freien und Hansestadt Hamburg weist ausschließlich die 
voll- und teilstationären Kapazitäten für die bedarfsgerechte Versorgung der Hambur-
ger Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern aus. Erbringt ein Krankenhaus 
darüber hinaus Leistungen, liegt dieses im Ermessen des nach § 1 Krankenhauspfle-
gegesetz (KHG) eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhausträgers. Dabei hat 
er insbesondere die Anforderungen an Qualität und Auskömmlichkeit der Leistungs-
erbringung abzuwägen. Der Krankenhausträger trägt für zusätzlich betriebene Kapazi-
täten entsprechend auch das wirtschaftliche Risiko.  

Sanktionen sieht der Krankenhausplan der Freien und Hansestadt Hamburg nicht vor.  

Das Entgeltrecht/Budgetrecht sieht besondere Regelungen bei der Erbringung von 
Mehrleistungen vor. So wird durch das am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Gesetz 
zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Kranken-
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versicherung (GKV-Finanzierungsgesetz) der Zuwachs der Krankenhausausgaben 
durch Anpassung der für die Preisbildung relevanten Grundlohnrate sowie durch Ab-
schläge für Mehrleistungen in Höhe von 30 Prozent im Jahre 2011 beziehungsweise 
ab 2012 in vertraglich dauerhaft zu vereinbarender Höhe begrenzt. 
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Anlage 
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